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A. Allgemeines

1. Geltungsbereich

1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
gelten für die Dauer der Geschäftsverbindung zwischen
FERCHAU Automotive GmbH („FERCHAU Automotive“)
und dem Auftraggeber („AG“ oder „Entleiher“) für alle
durch FERCHAU Automotive zu erbringenden Leistungen,
insbesondere dienst- und werkvertragliche Leistungen
sowie Leistungen im Rahmen der Arbeitnehmerüberlas-
sung und Personalberatung/-vermittlung. Sie gelten auch
für alle künftigen Geschäfte mit dem AG.

1.2 Die vorliegenden AGB gelten ausschließlich. Allge-
meine Geschäftsbedingungen des AG gelten auch dann
nicht, wenn sie in Aufträgen oder anderen Unterlagen ver-
wendet werden oder auf sie verwiesen wird. Allgemeine
Geschäftsbedingungen des AG kommen nur dann zur Gel-
tung, wenn FERCHAU Automotive ihrer Geltung zuvor aus-
drücklich schriftlich zugestimmt hat.

2. Angebote und Unterlagen

2.1 Die Angebote von FERCHAU Automotive sind bis zur
endgültigen Auftragsbestätigung freibleibend.

2.2 Die Bestellung des AG ist ein bindendes Angebot.

2.3 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen
Unterlagen behält sich FERCHAU Automotive die eigen-
tums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte unein-
geschränkt vor. Diese Unterlagen dürfen nur nach
vorheriger schriftlicher Zustimmung durch FERCHAU
Automotive Dritten zugänglich gemacht werden. Die in
den Unterlagen jeweils enthaltenen Daten und Informatio-
nen stellen keine Garantiezusagen dar; Garantiezusagen
bedürfen in jedem Fall einer ausdrücklichen schriftlichen
Bestätigung durch FERCHAU Automotive.

3. Preise/Zahlungsbedingungen

3.1 Es gilt ergänzend die Preisliste von FERCHAU
Automotive in ihrer jeweils gültigen Fassung. Preise
können als verbindlicher Festpreis, als prozentuales
Honorar, als Richtpreis, nach Stundenaufwand oder Auf-
maß vereinbart werden; sie gelten grundsätzlich zuzüglich
der jeweils gültigen, gesetzlichen Umsatzsteuer.

3.2 Wird der Umfang der jeweiligen Auftragsleistung
während der Auftragsabwicklung einvernehmlich abge-
ändert, insbesondere ausgeweitet, so kann FERCHAU
Automotive eine entsprechende Anpassung der vereinbar-
ten Preise und Vergütungen, insbesondere deren Erhö-
hung, verlangen. FERCHAU Automotive ist berechtigt, die
Durchführung der Auftragsleistungen bis zur Einigung über
eine entsprechende Anpassung der Preise und Vergütun-
gen vorläufig einzustellen, wenn FERCHAU Automotive
den AG hierauf vorab schriftlich hingewiesen hat. Hier-
durch eintretende Verzögerungen gehen nicht zulasten
von FERCHAU Automotive. Eine einseitige Änderung der
Auftragsleistung durch den AG ist ausgeschlossen.

3.3 Soweit nicht abweichend vereinbart, ist FERCHAU
Automotive berechtigt, nach billigem Ermessen einen an-
gemessenen Vorschuss zu fordern und abschnittsweise
Teilrechnungen für bereits erbrachte Auftragsleistungen
bzw. in Abhängigkeit vom Leistungsfortschritt zu stellen.

3.4 Sämtliche Rechnungen von FERCHAU Automotive sind
sofort nach Erhalt rein netto Kasse zur Zahlung fällig.

3.5 Aufrechnungsrechte stehen dem AG nur zu, wenn
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbe-
stritten oder durch FERCHAU Automotive anerkannt sind.
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der AG nur
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben
Auftragsverhältnis beruht.

4. Termine/Mitwirkungspflichten

4.1 Soweit keine Termine vereinbart werden, bestimmt
FERCHAU Automotive diese nach eigenem billigem
Ermessen.

4.2 Kommt der AG seinen Mitwirkungspflichten, insbe-
sondere zur Vorlage von erforderlichen Unterlagen,
Informationen und Daten, nicht rechtzeitig nach, gehen
Verzögerungen hieraus zu seinen Lasten.

4.3 Der AG haftet gegenüber FERCHAU Automotive dafür,
dass die von ihm beigestellten Leistungen und im Rahmen
der Mitwirkung überlassenen Unterlagen, Informationen,
Daten und Gegenstände frei von Schutzrechten Dritter
sind, die eine vertragsgemäße Nutzung durch FERCHAU
Automotive ausschließen oder beeinträchtigen.

4.4 Im Falle höherer Gewalt verlängert sich die Leistungs-
zeit um die Dauer der Behinderung und eine angemessene
Anlaufzeit. Wird durch die genannten Umstände die
Leistungserfüllung oder -durchführung unmöglich oder
unzumutbar, ist FERCHAU Automotive von der Leistungs-
verpflichtung befreit.

5. Geheimhaltung/Abwerbeverbot

5.1 Der AG und FERCHAU Automotive sind wechselseitig
verpflichtet, sämtliche Informationen bez. der geschäft-
lichen und betrieblichen Angelegenheiten der jeweils
anderen Partei streng vertraulich zu behandeln und sie
lediglich im Rahmen der Zweckbestimmung des jeweils
erteilten Auftrags zu verwenden. Im Rahmen dieser
Zweckbestimmung ist FERCHAU Automotive berechtigt,
die Informationen an Dritte weiterzugeben.

5.2 Der AG und FERCHAU Automotive verpflichten sich
wechselseitig, die Abwerbung von Mitarbeitern bzw. Ver-
suche zur Abwerbung von Mitarbeitern der jeweils ande-
ren Partei zu unterlassen.
Der AG erkennt darüber hinaus an, dass FERCHAU
Automotive ein hohes Interesse daran hat, das bei
FERCHAU Automotive eingestellte hochqualifizierte Perso-
nal, für dessen Anwerbung und Qualifizierung FERCHAU
Automotive erheblichen Anstrengungen unternimmt, zu
halten und vor Abwerbung zu schützen.
Der AG verpflichtet sich daher, das ihm im Rahmen der Zu-
sammenarbeit bekannt gewordene qualifizierte Personal
der FERCHAU Automotive („Eingesetzter Mitarbeiter“)
während der Laufzeit des zugrundeliegenden Auftragsver-
hältnisses nicht abzuwerben, sowie für den Fall, dass das
Vertragsverhältnis zwischen dem eingesetzten Mitarbeiter
und FERCHAU Automotive gleich aus welchem Rechts-
grund enden sollte, den eingesetzten Mitarbeiter bis zum
Ablauf von zwölf Monaten nach Beendigung jenes Ver-
tragsverhältnisses nicht zu beschäftigen, sofern nicht
FERCHAU Automotive die Beendigung herbeigeführt oder
im Einzelfall vorher schriftlich zugestimmt hat.
Sofern der AG entgegen dem vorstehenden Absatz einen
eingesetzten Mitarbeiter der FERCHAU Automotive ein-
stellt oder in einem mit dem AG verbundenen Unterneh-
men einstellen lässt, werden die Parteien dieses vor dem
Hintergrund der Anwerbungs- und Qualifizierungsanstren-
gungen der FERCHAU Automotive wie eine provisions-
pflichtige Personalvermittlung behandeln. Die
Vermittlungsprovision beträgt 30% des Bruttojahresge-
halts, das der eingestellte Mitarbeiter beim AG erhält. Die
Provision versteht sich Netto zzgl. der jeweils gültigen, ge-
setzlichen Umsatzsteuer. Der AG hat FERCHAU Automotive
im Falle der Einstellung unverzüglich den Arbeitsbeginn
sowie das Bruttojahresgehalt mitzuteilen und auf Anforde-
rung entsprechende Nachweise vorzulegen.
Klargestellt wird, dass hiervon die Regelungen unter Ziffer
8.8 unberührt bleiben.

6. Haftung/Schadensersatz

6.1 FERCHAU Automotive leistet Schadensersatz, gleich
aus welchem Rechtsgrund, ausschließlich nach den nach-
folgend dargestellten Grundsätzen.

6.2 FERCHAU Automotive haftet bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit für Schäden, die sich aus einer Verletzung
der Sorgfaltspflicht ergeben, unbeschränkt.

6.3 In den Fällen leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung von
FERCHAU Automotive bei Sach- und Vermögensschäden
auf 10,0 Mio. EUR, max. jedoch 100% der jeweiligen Netto-
vergütung, je Verstoß begrenzt.

6.4 Die unter Ziffer 6.3 aufgeführten Beschränkungen und
Begrenzungen gelten nicht (a) für Schäden an Leben,
 Körper und Gesundheit, (b) bei schuldhafter Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten, wobei die Haftung bei die-
sen der Höhe nach beschränkt ist, auf die bei Vertrags-
schluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden,
(c) im Falle der Übernahme einer Garantie für die Beschaf-
fenheit oder Vorhandensein eines Leistungserfolges, (d) im
Falle der Übernahme des Beschaffungsrisikos oder (e) im
Falle des Verzugs, soweit ein fixierter Liefertermin verein-

bart wurde, sowie (f) bei der Haftung aus gesetzlich zwin-
genden Haftungstatbestände, insbesondere der nach dem
Produkthaftungsgesetz. Wesentliche Vertragspflichten
sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die
der AG vertrauen darf.

6.5 Die vorstehenden Haftungseinschränkungen (6.1-6.4)
gelten gleichermaßen für Pflichtverletzungen durch die
Organe und Erfüllungsgehilfen von FERCHAU Automotive
und gleichermaßen für Ansprüche auf Ersatz vergeblicher
Aufwendungen (§ 284 BGB). Eine Änderung der Beweislast
zum Nachteil des AG ist mit den vorstehenden Regelungen
nicht verbunden.

6.6 Sofern im Rahmen eines Auftrags CAD-Systeme von
FERCHAU Automotive eingesetzt oder solche zur Nutzung
an den AG vermietet werden, haftet der AG sowohl für alle
unmittelbaren und mittelbaren Schäden, die durch un-
sachgemäße Handhabung der CAD-Systeme entstehen,
als auch für den Untergang, den Verlust, die Zerstörung
sowie jegliche Beschädigung der im Rahmen des Auftrags
eingesetzten CAD-Systeme.

7. Nutzungsrechte

7.1 Für sämtliche von FERCHAU Automotive im Auftrag
des AG entwickelten Werke und Arbeitsergebnisse räumt
FERCHAU Automotive dem AG mit vollständiger Bezahlung
das ausschließliche und zeitlich unbeschränkte Recht ein,
diese in dem im jeweiligen Auftrag beschriebenen Umfang
zu nutzen.

7.2 Bei etwaigen Arbeitnehmererfindungen oder
Verbesserungsvorschlägen, die bei der Ausführung der
einzelnen Aufträge von Mitarbeitern von FERCHAU
Automotive gemacht werden, ist FERCHAU Automotive
nach Aufforderung des AG verpflichtet, die Erfindung un-
eingeschränkt oder eingeschränkt in Anspruch zu nehmen
und die daraus resultierenden Rechte Zug um Zug, gegen
Freistellung von etwaigen aus einer Arbeitnehmererfin-
dung resultierenden finanziellen Verpflichtungen gegen-
über seinen Mitarbeitern, auf den AG zu übertragen. Das
Arbeitnehmererfindungsgesetz findet entsprechende
Anwendung.

B. Arbeitnehmer-
überlassungsverträge

8. Besondere Bedingungen für
Arbeitnehmerüberlassungsverträge

Ergänzend gelten für Arbeitnehmerüberlassungsverträge
zwischen dem Entleiher und FERCHAU Automotive die
folgenden Bedingungen:

8.1 FERCHAU Automotive steht dafür ein, dass der ent-
sandte Arbeitnehmer allgemein für die vereinbarte Tätig-
keit geeignet, sorgfältig ausgewählt und auf die erforder-
liche Qualifikation hin überprüft ist. Eine weitergehende
Prüfungspflicht besteht nicht.

8.2 Der Entleiher informiert FERCHAU Automotive unver-
züglich, wenn ihm ein Arbeitnehmer zur Überlassung über-
lassen werden soll oder überlassen wird, der in den
letzten sechs Monaten vor Beginn dieser Überlassung (a)
bereits über einen anderen Verleiher bei dem Entleiher
eingesetzt war oder (b) mit dem Entleiher oder mit einem
Unternehmen, das mit dem Entleiher einen Konzern im
Sinne des § 18 AktG bildet, in einem Arbeitsverhältnis
gestanden hat.

8.3 FERCHAU Automotive selbst schuldet dem Entleiher
gegenüber die Arbeitsleistung oder einen bestimmten
Arbeitserfolg nicht. Der entsandte Arbeitnehmer ist weder
Bevollmächtigter noch Erfüllungs- oder Verrichtungs-
gehilfe von FERCHAU Automotive. Der entsandte Arbeit-
nehmer ist nicht zum Inkasso sowie zur Abgabe oder
Entgegennahme rechtsgeschäftlicher Erklärungen mit
Wirkung für und gegen FERCHAU Automotive berechtigt.

8.4 Der Entleiher ist verpflichtet, den entsandten Arbeit-
nehmer in die Tätigkeit einzuweisen, ihn während der
Arbeit anzuleiten und zu beaufsichtigen. Der Entleiher hat
ferner dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche gesetzlichen,
behördlichen und sonstigen Vorschriften eingehalten wer-
den. Der Entleiher ist insbesondere für die Einhaltung der
sich aus § 618 BGB sowie § 11 Abs. 6 AÜG ergebenden
Pflichten verantwortlich (Arbeitsschutzrecht). Werden die
Bestimmungen des Arbeitsschutzes nicht eingehalten, 
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sind die entsandten Arbeitnehmer berechtigt, die Arbeit
zu verweigern, ohne dass FERCHAU Automotive den An-
spruch auf die vertragliche Vergütung verliert.

8.5 FERCHAU Automotive haftet nicht für Art, Umfang,
Ausführung oder Güte der von dem entsandten Arbeitneh-
mer für den Entleiher verrichteten Arbeiten. Der Entleiher
stellt diesbezüglich FERCHAU Automotive von allen etwai-
gen Ansprüchen Dritter frei, die im Zusammenhang mit
der Ausführung der dem entsandten Arbeitnehmer über-
tragenen Tätigkeiten entstehen können bzw. gegenüber
FERCHAU Automotive geltend gemacht werden.

8.6 Wird der Betrieb des Entleihers bestreikt, ist
FERCHAU Automotive zur Überlassung von Arbeitnehmern
nicht verpflichtet.

8.7 Grundlage für die Berechnung der Vergütung von
FERCHAU Automotive ist der vertraglich vereinbarte
Stundensatz zzgl. der jeweils gültigen, gesetzlichen
Umsatzsteuer. Es gelten insofern folgende Zuschläge:

Für jede Mehrarbeitsstunde wird ein Aufschlag von
25 % erhoben. Für Samstagsstunden wird ein Aufschlag
von 50 % erhoben, für Sonntagsstunden ein Aufschlag von
70 % und für Feiertagsstunden wird ein Aufschlag von
100 % erhoben. Sofern einzelvertraglich nichts Abwei-
chendes vereinbart wird, gilt eine Arbeitszeit von 8 Stun-
den pro Tag und 40 Stunden pro Woche als vereinbart.
Mehrarbeitsstunden liegen ausschließlich dann vor, wenn
das jeweilige Monatssoll überschritten wird. Kosten für
vom AG veranlasste Dienstreisen werden separat abge-
rechnet. Fahrzeiten bei Dienstreisen werden bis zu
max. 10 Stunden täglich zuschlagsfrei abgerechnet.

8.8 Schließt der Entleiher während der Arbeitnehmer-
überlassung oder in einem Zeitraum von bis zu 3 Monaten
nach Ende der Überlassung mit dem überlassenen Arbeit-
nehmer einen Arbeitsvertrag, schuldet der Entleiher 
FERCHAU Automotive ein angemessenes Vermittlungs -
honorar. Das Vermittlungshonorar beträgt EUR 18.000 zu-
züglich der jeweils gültigen, gesetzlichen Umsatzsteuer.
Das Vermittlungshonorar reduziert sich um EUR 1.000 pro
Monat der Überlassung (Rechenbeispiel: bei einer Über-
nahme im 7. Monat der Überlassung beträgt das Vermitt-
lungshonorar EUR 18.000 minus EUR 6.000 = EUR 12.000).
Nach dem 18. Monat der Überlassung ist die Übernahme
durch den Entleiher kostenfrei möglich. Hiervon ab -
weichende Regelungen können in den jeweiligen Einzel-
verträgen vereinbart werden. Das Honorar wird auch dann
fällig, wenn ohne vorangegangene Überlassung und ledig-
lich aufgrund der Vorstellung des zu überlassenden Arbeit-
nehmers - innerhalb von 12 Monaten ab der Vorstellung -
ein Arbeitsvertrag geschlossen wird. Der Entleiher hat
FERCHAU Automotive unverzüglich den Arbeitsbeginn mit-
zuteilen und auf Anforderung entsprechende Nachweise
vorzulegen.

8.9 FERCHAU Automotive ist außerdem berechtigt, die
vereinbarten Stundenverrechnungssätze nach billigem
 Ermessen (§ 315 BGB) zu erhöhen oder zu senken, soweit
sich die von FERCHAU Automotive an den überlassenen
Arbeitnehmer zu zahlende Vergütung oder die lohnbe -
zogenen Arbeitgeberaufwendungen ändern. Dies gilt ins-
besondere bei gesetzlichen oder tariflichen Änderungen
(z. B. Entgelttarifvertrag Zeitarbeit GVP/DGB, Branchenzu-
schlagstarifverträge, gesetzliches Equal Pay und Mindest-
lohn), bei Erhöhungen des vom Entleiher mitgeteilten
Vergleichsentgelts vergleichbarer Arbeitnehmer sowie bei
vom Entleiher veranlassten Änderungen von Tätigkeit/
Qualifikation/Schicht-/Einsatzbedingungen, die zu einer
höheren Eingruppierung, Zuschlagspflicht oder Branchen-
zuschlagsstufe führen.

Anpassungen werden dem Entleiher in Textform (§ 126b
BGB) angezeigt und wirken 14 Kalendertage nach Zugang
der Anzeige. Der Entleiher ist berechtigt, den jeweiligen
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag innerhalb von 14 Kalen-
dertagen nach  Zugang der Anzeige mit Wirkung zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Anpassung zu kündigen.

8.10 Zur Einhaltung der FERCHAU Automotive treffenden
gesetzlichen Verpflichtung aus dem AÜG ist der Entleiher
auf Nachfrage von FERCHAU Automotive hin verpflichtet
(„Auskunftspflicht“), FERCHAU Automotive jeweils unver-
züglich, spätestens innerhalb von 10 Tagen ab Nachfrage
von FERCHAU Automotive,

(1.) die wesentlichen Arbeits- und Entgeltbedingungen
eines vergleichbaren Arbeitnehmers des Entleihers
im Sinne des gesetzlichen „equal treatment“-
und/oder „equal pay“-Gebots,

(2.) die für die Prüfung der Anwendbarkeit der
Branchenzuschlagstarifverträge der Zeitarbeit sowie
die für die Berechnung etwaiger Branchenzuschläge
und

(3.) die für die Berechnung der gesetzlichen Höchst-
überlassungsdauer erforderlichen Informationen
schriftlich mitzuteilen.

Ebenso ist der Entleiher verpflichtet, auch ohne Nachfrage
von FERCHAU Automotive etwaige nachfolgend eintreten-
den Änderungen gegenüber den von dem Entleiher ge-
machten Angaben gemäß Satz 1 FERCHAU Automotive
unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Erfolgen die Angaben gemäß Satz 1 nicht, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig, steht FERCHAU Automotive in
Bezug auf den jeweiligen Arbeitnehmerüberlassungsver-
trag, auf den sich die jeweiligen Angaben bezogen, ein
außerordentliches Kündigungsrecht zu. Zugleich haftet
der Entleiher gegenüber FERCHAU Automotive im Falle
einer schuldhaften Verletzung einer Auskunftspflicht
gemäß Satz 1 für alle FERCHAU Automotive hierdurch ent-
stehenden Schäden und Aufwendungen.

8.11 Unbeschadet des Rechts zur fristlosen Kündigung
können Arbeitnehmerüberlassungsverträge von beiden
Vertragsparteien mit einer Frist von 14 Tagen zum Monats-
ende gekündigt werden.

C. Werkverträge

9. Besondere Bedingungen für Werkverträge
Bei Abschluss von Werkverträgen zwischen dem AG und
FERCHAU Automotive gelten ergänzend die nachfolgen-
den besonderen Bedingungen:

9.1 Der Auftrag wird grundsätzlich in den Technischen
Büros von FERCHAU Automotive durchgeführt. Die voll-
ständige oder teilweise Ausführung im Betrieb des AG
kann vereinbart werden, wenn bspw. Arbeitsunterlagen
nicht herausgegeben werden können.

9.2 Das Weisungsrecht gegenüber seinen Erfüllungsgehil-
fen und Mitarbeitern, insbesondere die Einweisung, Anlei-
tung und Beaufsichtigung, obliegt, auch wenn der Auftrag
im Betrieb des AG durchgeführt wird, ausschließlich
FERCHAU Automotive. Hiervon unberührt bleibt das Recht
des AG, auftragsbezogene, das Arbeitsergebnis betref-
fende Ausführungsanweisungen im Einzelfall zu erteilen.

9.3 Der Leistungsfortschritt wird vom AG durch Unter-
zeichnen der ihm vorgelegten Projektfortschrittsberichte
bestätigt. Für die Abnahme der Leistungen gelten im
 Übrigen die folgenden Bestimmungen:

9.3.1 Nach erfolgreich durchgeführter Funktionsprüfung,
spätestens jedoch 2 Wochen nach Übergabe des Auftrags-
ergebnisses, hat der AG unverzüglich schriftlich die Ab-
nahme zu erklären. Die Funktionsprüfung gilt als erfolg-
reich durchgeführt, wenn das Auftragsergebnis in allen
wesentlichen Punkten die vertraglich vorgesehenen Anfor-
derungen erfüllt.

9.3.2 Der AG ist verpflichtet, FERCHAU Automotive
unverzüglich schriftlich Mitteilung zu machen, wenn ihm
während der Funktionsprüfung Mängel bekannt werden.
Bei wesentlichen Mängeln der Leistung erhält FERCHAU
Automotive zunächst unter Ausschluss weitergehender
Ansprüche die Gelegenheit, diese innerhalb einer ange-
messenen Frist nachzubessern.

9.3.3 Wenn der AG trotz Abnahmepflicht nicht unverzüg-
lich die Abnahme erklärt, kann ihm FERCHAU Automotive
schriftlich eine Frist von 2 Wochen zur Abgabe dieser Er-
klärung setzen. Sofern FERCHAU Automotive hierauf in der
schriftlichen Fristsetzung hingewiesen hat, gilt die Ab-
nahme als erfolgt, wenn nicht der AG innerhalb einer Frist
von 1 Woche die Gründe für die Verweigerung der Ab-
nahme schriftlich spezifiziert. Eine Abnahme gilt ferner als
erfolgt, wenn der AG beginnt, das Auftragsergebnis pro-
duktiv zu nutzen.

9.4 FERCHAU Automotive leistet für etwaige Mängel an
Auftragsergebnissen zunächst nach eigener Wahl Gewähr-
leistung durch Nachbesserung oder Neuherstellung.
Schlägt die Nachbesserung/Neuherstellung trotz mindes-
tens zweier Nacherfüllungsversuche fehl, kann der AG Min-
derung oder Rücktritt sowie Schadensersatz im Rahmen
der Haftungsbegrenzung gem. Ziffer 6. verlangen. Bei nur
geringfügigen Mängeln steht dem AG kein Rücktrittsrecht
zu. Die Gewährleistungsfrist für nicht vorsätzlich herbeige-
führte Mängel beträgt 24 Monate ab dem jeweiligen ge-
setzlichen Verjährungsbeginn.

D. Dienstverträge

10. Besondere Bedingungen für
Dienstverträge

Ergänzend gelten für Dienstverträge zwischen dem AG
und FERCHAU Automotive die folgenden besonderen
Bedingungen: Unbeschadet des Rechts zur fristlosen
Kündigung können Dienstverträge von beiden Vertrags-
parteien mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende
gekündigt werden.

E. Personalvermittlung

11. Besondere Bedingungen für
Personalvermittlung

Ergänzend gelten für Vereinbarungen über Personalver-
mittlung zwischen dem AG und FERCHAU Automotive die
folgenden besonderen Bedingungen:

11.1 Im Rahmen der Personalvermittlung bemüht sich
FERCHAU Automotive um die Ermittlung geeigneter Kan-
didaten für etwaige Vakanzen des AG und präsentiert die-
sem entsprechende Kandidaten. Im Falle der erfolgreichen
Vermittlung schuldet der AG der FERCHAU Automotive
eine Vermittlungsprovision nach den nachfolgenden Ab-
sätzen. Klargestellt wird, dass FERCHAU Automotive im
Rahmen ihrer Personalvermittlungsdienstleistungen weder
eine Besetzungsgarantie übernimmt noch Gewähr dafür
bietet, dass der Kandidat die vom AG gesetzten Erwartun-
gen erfüllt oder bestimmte Arbeitsergebnisse erzielt.

11.2 Der AG erkennt durch das Zustandekommen von
 Arbeitsverträgen mit einem von FERCHAU Automotive 
vorgestellten Kandidaten die Mitursächlichkeit der Ver-
mittlungstätigkeit von FERCHAU Automotive an. Profile
von Kandidaten, die dem AG bereits für die zu besetzende
Position vorliegen bzw. bekannt sind (Vorkenntnis), sind
FERCHAU Automotive mitzuteilen und schließen eine Mit-
ursächlichkeit seitens FERCHAU Automotive aus. Der AG
muss FERCHAU Automotive über die Vorkenntnis unver-
züglich, spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Vorstel-
lung eines Kandidaten, informieren, ansonsten gilt die
Mitursächlichkeit als nicht ausgeschlossen.

11.3 Der Anspruch von FERCHAU Automotive auf eine Ver-
mittlungsprovision entsteht, wenn ein Arbeitsvertrag zwi-
schen dem AG bzw. einem mit dem AG nach §§ 15 ff. AktG
verbundenen Unternehmen und einem von FERCHAU 
Automotive vorgestellten Kandidaten zustande gekom-
men ist. Dabei ist unerheblich, ob der Kandidat über die
im Anforderungsprofil genannten Qualifikationen tatsäch-
lich verfügt.

11.4 Kündigt eine der beiden arbeitsvertraglichen Par-
teien den Arbeitsvertrag vor Arbeitsantritt, so bleibt der
Anspruch von FERCHAU Automotive auf die Vermittlungs-
provision sowie etwaige Erstattung der Kosten aus allen
übrigen vereinbarten und erbrachten Leistungen dennoch
bestehen.

11.5 Die Vermittlungsprovision berechnet sich auf Basis
des vertraglich vereinbarten Bruttojahresgehalts zwischen
dem AG und dem von FERCHAU Automotive vorgestellten
Kandidaten. Das Bruttojahresgehalt berechnet sich aus
allen Monatsgehältern, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, va-
riabler Gehaltsbestandteile und Beteiligungen. Ein Firmen-
wagen wird hierbei pauschal mit EUR 5.000 berechnet.
Sollte im Vorfeld keine anderweitige vertragliche Verein-
barung bezüglich der Vermittlungsprovision geschlossen
worden sein, berechnet sich die Vermittlungsprovision mit
35 % vom Bruttojahresgehalt (wie vorstehend definiert),
mindestens jedoch EUR 18.000. Der AG weist das verein-
barte Bruttojahresgehalt unverzüglich nach und informiert
FERCHAU Automotive hierüber. Die Vermittlungsprovision
versteht sich zzgl. der jeweils gültigen, gesetzlichen Um-
satzsteuer.

11.6 Die Vermittlungsprovision fällt auch dann an, wenn
der AG einen vorgestellten Kandidaten zunächst ablehnt
oder die Beauftragung vorzeitig beendet, den vorgestell-
ten Kandidaten jedoch innerhalb von 12 Monaten nach
Vorstellung des Kandidaten, in seinem Unternehmen oder
in einem nach §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen,
auf die Position aus diesem Vermittlungsauftrag einstellt
oder ein sonstiges Beschäftigungsverhältnis mit ihm be-
gründet. Vorstehendes gilt auch für den Fall, dass weitere
Positionen mit, auf Grund dieses Vermittlungsauftrags,
vorgestellten Kandidaten besetzt werden. Die Vermitt-
lungsprovision ist bei Abschluss des Arbeitsvertrags zwi-
schen dem vermittelten Kandidaten und dem AG sowie
Erhalt der jeweiligen Rechnung sofort, ohne Abzug, zur
Zahlung fällig.

F. Schlussbestimmungen

12. Erfüllungsort/Schriftform/Gerichtsstand/
anwendbares Recht

12.1 Erfüllungsort für die Auftragsleistungen von
FERCHAU Automotive ist der jeweilige Sitz der Nieder-
lassung bzw. der Ort des Technischen Büros von
FERCHAU Automotive, in dem die Auftragsleistung er-
bracht wird. Erfüllungsort für die Zahlungsverpflichtung
des AG ist der Sitz von FERCHAU Automotive.
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12.2 Schriftform

12.2.1 Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.

12.2.2 Für das Zustandekommen eines Vertrags betref-
fend dienst- und werkvertragliche Leistungen, Leistungen
im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung oder Personal-
beratung/-vermittlung gilt die Schriftform. Diese ist durch
Textform dann gewahrt, wenn (i) die Parteien mindestens
eine einfache (nicht-fortgeschrittene/nicht-qualifizierte)
elektronische Signatur gemäß eIDAS-Verordnung geleistet
haben, oder (ii) die Parteien das Dokument entweder (a)
eigenhändig oder (b) digital (z.B. durch Einfügung einer
digitalen Unterschrift) unterzeichnet und der jeweils ande-
ren Partei das eigenhändig oder digital unterzeichnete
 Dokument mindestens telekommunikativ übermittelt
haben, und zwar durch Fax, in Kopie, oder als Anlage einer
E-Mail (z.B. Scan des Dokuments im Format „.tif“, „.pdf“
oder einem ähnlichen, lesbaren Dateiformat) („Schrift-
form“).

12.2.3 Änderungen und Ergänzungen eines Vertrags und
seiner Anlagen bedürfen, einschließlich der Aufhebung
des hier beschriebenen Formerfordernisses, ebenfalls der
Schriftform.

12.3 Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz von
FERCHAU Automotive. FERCHAU Automotive ist jedoch
berechtigt, den AG auch an einem sonstigen gesetzlichen
Gerichtsstand zu verklagen.

12.4 Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundes-
republik Deutschland mit Ausnahme der Regeln des
Internationalen Privatrechts.
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